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L82007 Bauordnung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §46;

AVG §52;

BauO Tir 2001 §45 Abs3;

1. AVG § 46 heute

2. AVG § 46 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 52 heute

2. AVG § 52 gültig ab 01.01.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2025

3. AVG § 52 gültig von 01.01.2002 bis 27.11.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 31.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

5. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 52 gültig von 01.07.1995 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 52 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/06/0022 E 31. Jänner 2008 RS 1

Stammrechtssatz

Die Frage, ob dem Vorhaben der Errichtung eines Werbeträgers Interessen des Ortsbildschutzes entgegenstehen, ist

im Verwaltungsverfahren durch ein in Befund und Gutachten gegliedertes Sachverständigengutachten zu klären,

welches die Ein>üsse des Gebäudes auf das Ortsbild darlegt und die getro?ene Schlussfolgerung ausreichend

begründet (vgl. das hg. Erkenntnis vom 30. April 1998, Zl. 95/06/0007). Dabei muss der Befund eine detaillierte

Beschreibung der örtlichen Situation, möglichst untermauert durch Planskizzen oder Fotos, enthalten. Die

charakteristischen Merkmale der für die Beurteilung einer allfälligen Störung in Betracht kommenden Teile des

Ortsbildes und Landschaftsbildes müssen durch das Gutachten erkennbar sein (vgl. auch das hg. Erkenntnis vom 21.

November 2002, Zl. 2002/07/0046, ebenfalls zur Frage der Störung des Orts- und Landschaftsbildes durch ein

Vorhaben).Die Frage, ob dem Vorhaben der Errichtung eines Werbeträgers Interessen des Ortsbildschutzes

entgegenstehen, ist im Verwaltungsverfahren durch ein in Befund und Gutachten gegliedertes

Sachverständigengutachten zu klären, welches die Ein>üsse des Gebäudes auf das Ortsbild darlegt und die getro?ene

Schlussfolgerung ausreichend begründet vergleiche das hg. Erkenntnis vom 30. April 1998, Zl. 95/06/0007). Dabei muss

der Befund eine detaillierte Beschreibung der örtlichen Situation, möglichst untermauert durch Planskizzen oder

Fotos, enthalten. Die charakteristischen Merkmale der für die Beurteilung einer allfälligen Störung in Betracht

kommenden Teile des Ortsbildes und Landschaftsbildes müssen durch das Gutachten erkennbar sein vergleiche auch

das hg. Erkenntnis vom 21. November 2002, Zl. 2002/07/0046, ebenfalls zur Frage der Störung des Orts- und

Landschaftsbildes durch ein Vorhaben).

Schlagworte

Anforderung an ein Gutachten Beweismittel Sachverständigengutachten Sachverständiger Erfordernis der Beiziehung

Techniker Bautechniker Ortsbild Landschaftsbild
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